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1 Textliche Festsetzungen gemal § 9 Baugesetzbuch (BauGB) fur die Baugebiete
WA, und Ml s (Teilbereich A - Oxford-Quatrtier)

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1 In den Baugebieten WA;., und Ml,_; sind Einzelhandelsbetriebe nur ausnahmsweise
zulassig (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO).

1.1.2 In den Baugebieten WA;., und Ml,.; sind Vergnligungsstatten, Gartenbaubetriebe
und Tankstellen generell nicht zulassig (8 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5
und Abs. 6 Nr.1 BauNVO).

1.1.3 Im Baugebiet Ml, sind in den Erdgeschossen keine Wohnungen zulassig (8 9 Abs. 1
Nr. 1 BauGBi. V. m. 8 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO).

1.2 MaR der baulichen Nutzung

1.2.1 Als zulassige Grundflache wird in den Baugebieten WA /., und Ml,; die im zeichne-
rischen Teil festgesetzte Gberbaubare Grundstiicksflache festgesetzt (8§ 9 Abs. 1 Nr.
1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)

1.2.2 In den Baugebieten WA; und Ml 3 sind Uber die festgesetzte Zahl der Vollgeschos-
se hinaus keine weiteren Geschosse (Nicht-Vollgeschosse/Dachgeschosse) zulds-
sig (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB).

1.2.3 In den mit * gekennzeichneten Bereichen bezieht sich die jeweils angegebene Zahl
der Vollgeschosse als HochstmalR nur auf die unterhalb der Traufe befindlichen
Vollgeschosse (8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB).

1.2.4 Im Baugebiet MI, muss die lichte Hohe des Erdgeschosses (EG LH) mindestens 4
m betragen. Die lichte Hohe ist definiert als die Hohendifferenz zwischen der Ober-
kante FertigfulRboden (OK FF) und der dariber liegenden Unterkante der Decke
(UK Decke) (8 9 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB).

1.3 Nebenanlagen, ruhender Verkehr

1.3.1 In den Baugebieten WA;., und Ml ; sind Nebenanlagen in den Vorgartenbereichen
mit Ausnahme von Fahrradabstellanlagen und Anlagen fur Abfallbehélter nicht zu-
lassig (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO).

1.3.2 In den Baugebieten WA, und Mly_; sind die Flachen oberhalb der Tiefgaragen, die
sich auf3erhalb der Uberbauten Flachen befinden, sofern sie nicht flr andere Zwe-
cke (z.B. Zu- und Abfahrten, Gehwege, Platzflachen) bendtigt werden, mit Boden in
mind. 0,80 m Starke zu Uberdecken und zu begrtinen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB).

1.4 Versiegelung / Freiflachen / Begriinung

1.4.1 In den Baugebieten WA,., und Ml 3 sind Flachdacher zu mindestens 75 % mit min-
destens 10 cm Bodensubstrat zu bedecken und zu begriinen (8 9 Abs.1 Nr. 25a
BauGB).
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1.4.2 In den Baugebieten WA,., und Ml,_; sind die innerhalb der Vorgartenbereiche errich-
teten Anlagen fur Abfallbehélter dauerhaft zu begriinen (8 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB).

1.4.3 In den Baugebieten WA, und Ml ; dirfen die zum Erhalt festgesetzten Baume
nicht beschadigt, beeintrachtigt oder beseitigt werden. Ausfalle sind durch Neuan-
pflanzungen mit heimischen standortgerechten Laubb&umen (z. B. Eiche, Hainbu-
che, Ahorn) zu ersetzen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB).

Vorkehrungen zum Hochwasserschutz / Regelung des Wassersabflusses

1.5.1 In den Baugebieten WA, ., und Ml ist das auf den privaten Grundstiicken anfallen-
de Niederschlagswasser zur Versickerung zu bringen, zu verdunsten oder als Ge-
brauchswasser zu nutzen. Die abgeleitete Wassermenge von den Grundstiicken
darf maximal 3 I/sek./ha (n = 0,2) betragen. Ausnahmen kénnen zugelassen wer-
den, wenn eine vollstéandige Versickerung auf den Flachen nicht méglich bzw. eine
gedrosselte Ableitung in andere Flachen gesichert ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB).

1.5.2 In den Baugebieten WA;., und MI; sind private Zuwegungen, Zufahrten und Platze
sowie offene, ebenerdige Stellplatze mit wasserdurchlassigen Materialien (z. B. Po-
renpflaster, offenfugige Pflasterungen, Rasengittersteine, Schotterrasen o. a.) anzu-
legen (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

1.5.3 In den Baugebieten WA, und Ml;.; muss die Oberkante RohfuRboden der zu er-
richtenden Gebaude im Erdgeschoss mindestens 0,30 m Uber der Oberkante der
jeweils der ErschlieBung des Geb&udes dienenden Verkehrsflache liegen (8 9 Abs.
3 BauGB).

Immissionsschutz

1.6.1 Innerhalb der gekennzeichneten Abgrenzungen der Larmpegelbereiche (LPB) mus-
sen bei Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsanderung von Gebauden
in den nicht nur zum vortbergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen
Raumen (Aufenthaltsrdume im Sinne von § 48 BauONW) die Anforderungen an das
resultierende Schallddmm-Mald gem&R den ermittelten und ausgewiesenen Larm-
pegelbereichen nach DIN 4109-1/07.16 — Schallschutz im Hochbau — Tabelle 7 er-
fullt werden (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

1.6.2 In den Uberwiegend zum Schlafen genutzten RAumen innerhalb der gekennzeichne-
ten Abgrenzungen des Larmpegelbereiches 11l (LPB 1ll) - V (LPB V) sind schallge-
dammte Luftungen vorzusehen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Textliche Festsetzungen gemaf § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
flr die Baugebiete WA, und Ml 3 (Teilbereich A - Oxford-Quartier)

Einfriedungen

2.1.1 Innerhalb der festgesetzten Flachen mit Gehr-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL-AE)
sind keine Einfriedungen zulassig (8 86 Abs.1 Nr. 5 BauO NRW).

2.1.2 In den Baugebieten WA,., und Mly_3 sind in den ubrigen Bereichen Einfriedungen in
blickdurchlassiger Form (z.B. Maschendrahtzaun, Stabmattenzaun) in Verbin-
dung/Kombination mit einer Hecke aus einheimischen, standortgerechten Gehélzen
oder als Hecke aus einheimischen, standortgerechten Gehélzen zulassig. Die zu-
lassige Hohe der blickdurchlassigen Einfriedung ist auf eine maximale Héhe von
1,20 m begrenzt. Hecken diirfen dieses Malf3 tberschreiten (§ 86 Abs.1 Nr. 5 BauO
NRW).

2.1.3 In den Baugebieten WA, und Ml,_; sind blickdichte, bauliche Sichtschutzanlagen in
Form von Mauern, Gabionen, Sichtschutzzaunen u.a. ausschlieZlich zwischen Ter-
rassenflachen mit einer Hohe von maximal 2,00 m tGber Oberkante Erdgeschossfer-
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tigfuBboden und einer maximalen Lange von 3,00 im direkten Anschluss an das
Gebéaude zulassig (8 86 Abs.1 Nr. 5 BauO NRW).

2.2 Werbeanlagen

In den Baugebieten WA, und Ml ; sind Werbeanlagen nur an der Stétte der Leis-
tung und nur bis zur Unterkante der Fenster des ersten Obergeschosses zulassig.
Werbeanlagen dirfen sich auf maximal ein Drittel der jeweiligen Gebaudebreite er-
strecken und eine H6he von 1,50 m nicht Gberschreiten. Werbeanlagen mit wech-
selndem (Blinkreklame) oder mit bewegtem (laufendem) Licht sowie freistehende
Werbeanlagen (Pylone, Fahnen, Schilder) sind unzulassig (8 86 Abs.1 Nr. 2 BauO
NRW).

2.3 Abgrabungen und Aufschuttungen

In den Baugebieten WA;., und Ml 5 sind Abgrabungen und Aufschittungen nicht
zulassig. Anlagen zur Versickerung oder Rickhaltung des Regenwassers werden
zugelassen (8 86 Abs. 1 Nr. 4 BauO NRW).

3 Textliche Festsetzungen gemaf § 9 Baugesetzbuch (BauGB) fir die Baugebiete Mi,
(Teilbereich B — Bernings Kotten)

3.1 Art der baulichen Nutzung

3.1.1 In den Baugebieten Ml ¢ sind Tankstellen und Vergnigungsstatten nicht zulassig (8
9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 8 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

3.1.2 In den Baugebieten Ml ¢ sind Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirt-
schaften unzulédssig. Ausnahmsweise zuldssig sind Einzelhandelsverkaufsflachen
von max. 500 gm als untergeordneter Bestandteil eines Gewerbe- oder Dienstleis-
tungsbetriebes, die zum Verkauf der im Unternehmen hergestellten Waren an End-
verbraucher dienen sollen (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO).

3.2 Mal der baulichen Nutzung

In den Baugebieten Ml,¢ ist die zuldassige Hohe baulicher Anlagen als maximale
Bauhohe (BH max.) Gber Bezugspunkt festgesetzt. Als Bezugspunkt ist jeweils die
Oberkante der zugehorigen Erschlielungsflache, gemessen in der Mitte der Fassa-
denlénge des jeweiligen Gebaudes, mafligebend. Untergeordnete Bauteile kénnen
die maximale Bauhdhe Uberschreiten (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 8§ 16 Abs. 2
Nr. 4 und 8§ 16 Abs. 6 BauNVO).

3.3 Nebenanlagen, ruhender Verkehr

3.3.1 In den Baugebieten M, sind Nebenanlagen in den Vorgartenbereichen mit Aus-
nahme von Fahrradabstellanlagen und Anlagen fiir Abfallbehalter nicht zuléassig (8 9
Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO).

3.3.2 In den Baugebieten M, sind Stellplatze bzw. Tiefgaragen nur innerhalb der tber-
baubaren Flachen zulassig. Die Uber den Hochbaugrundriss hinausgehenden Tief-
garagenoberflachen sind mit Ausnahme mdglicher Terrassen und Zugange zu den
Hofbereichen dauerhaft und fachmannisch zu begriinen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
i.V. m. 8§ 12 Abs. 6 BauNVO sowie 8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

3.4 Versiegelung / Freiflachen / Begriinung

3.4.1 Innerhalb der Baugebiete Ml, sind die Flachen zwischen Strallenbegrenzungslinie
und vorderer Baugrenze bis auf notwendige Zuwegungen und Zufahrten, sofern
kein besonderes Pflanzgebot festgesetzt ist, durch Rasenflachen, die mit Laubge-
hélzen locker Uberstellt sind, dauerhaft zu begriinen (8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
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3.4.2 In den Baugebieten Ml ist innerhalb ebenerdiger Stellplatzanlagen, in gleichmé&ni-
ger Uberstellung der Stellplatze, je angefangene 6 Stellplatze ein heimischer, groRR-
kroniger Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14 cm fachgerecht zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfalle sind zu ersetzen. Je Baum ist eine Ve-
getationsflache von mindestens 6 m2 vorzusehen (8 9 Abs. 1 25a BauGB).

3.4.3 Die in den Baugebieten Ml,s und innerhalb der Flache fir die Abfallentsorgung —
Zweckbestimmung Recyclinghof — mit einem Pflanzgebot belegten Flachen sind mit
standortgerechten, heimischen Flurgehdlzen wie z.B. Hainbuche, Stieleiche, Hasel,
WeilRdorn und Schneeball vollflachig in einem Pflanzverband von 1 x 1 m zu be-
pflanzen. Die Bepflanzung ist fachgerecht anzulegen und dauerhaft zu unterhalten,
Ausfalle sind zu ersetzen (8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

Immissionsschutz

3.5.1 Innerhalb der gekennzeichneten Abgrenzungen der Larmpegelbereiche (LPB) mis-
sen bei Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsanderung von Gebauden
in den nicht nur zum voribergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen
Raumen (Aufenthaltsrdume im Sinne von § 48 BauONW) die Anforderungen an das
resultierende Schallddmm-Mal3 gemall den ermittelten und ausgewiesenen L&rm-
pegelbereichen nach DIN 4109-1/07.16 — Schallschutz im Hochbau — Tabelle 7 er-
fullt werden (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

3.5.2 In den Uberwiegend zum Schlafen genutzten Raumen innerhalb der gekennzeichne-
ten Abgrenzungen des Larmpegelbereiches 11l (LPB 1ll) - V (LPB V) sind schallge-
dammte Luftungen vorzusehen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

4 Textliche Festsetzungen gemaf § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)

4.1

4.2

flr die Baugebiete Ml (Teilbereich B — Bernings Kotten)

Dach- und Fassadengestaltung

4.1.1 In den Baugebieten Ml sind Mansarddacher und Krippelwalmdéacher unzuléassig
(8 86 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW).

4.1.2 In den Baugebieten Ml sind Dachaufbauten nur bei Dachern ab einer Dachnei-
gung von 35° zulassig. Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind insgesamt nur auf
max. ¥ der Trauflange zuldssig. Sie missen von der Aul3enseite der giebelseitigen
AulRenwand mindestens 1,50 m entfernt sein (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW).

4.1.3 In den Baugebieten Ml, sind Hausgruppen und Doppelhauser profilgleich mit iden-
tischer Dachform und Neigung und in einheitlichen Materialien auszufihren (8 86
Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW).

Einfriedungen

4.2.1 In den Baugebieten Ml sind Einfriedungen in blickdurchlassiger Form (z.B. Ma-
schendrahtzaun, Stabmattenzaun) in Verbindung/Kombination mit einer Hecke aus
einheimischen, standortgerechten Gehdlzen oder als Hecke aus einheimischen,
standortgerechten Gehdlzen zuléassig. Die zuldssige Hohe der blickdurchlassigen
Einfriedung ist auf eine maximale Hohe von 1,20 m begrenzt. Hecken dirfen dieses
Malfd tberschreiten (8 86 Abs.1 Nr. 5 BauO NRW).

4.2.2 In den Baugebieten Ml ¢ sind blickdichte, bauliche Sichtschutzanlagen in Form von
Mauern, Gabionen, Sichtschutzzaunen u.a. ausschlieB3lich zwischen Terrassenfla-
chen mit einer H6he von maximal 2,00 m Uber Oberkante Erdgeschossfertigfuf3bo-
den und einer maximalen Lange von 3,00 im direkten Anschluss an das Gebaude
zuldssig (8 86 Abs.1 Nr. 5 BauO NRW).
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4.3 Werbeanlagen

4.3.1 Werbeanlagen sind in den Baugebieten Ml ¢ an der Statte der Leistung zulassig.
Sie durfen nur parallel zur Fassade bis zur Unterkante des Fensters des 1. Oberge-
schosses angeordnet werden und eine Lange von 2/3 der zugehdrigen Gebaude-
breite nicht Uberschreiten (8§ 86 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW).

5 Nachrichtliche Ubernahmen gem. § 9 (6) BauGB

Das ehemalige Kasernengelande ist mit Datum vom 12.01.2015 in die Denkmalliste
der Stadt Munster eingetragen worden. Der Umgrenzungsbereich ist im Plan durch
einen violetten Farbstreifen (gestrichelt) dargestellt. Beseitigungen, Veranderungen
und Nutzungsénderungen von baulichen Anlagen innerhalb dieses Bereiches bedir-
fen der Zustimmung der Unteren Denkmalbehtrde (Erlaubnisvorbehalt gem. § 9
DSchG NRW).

6 Kennzeichnungen gem. 8 9 (5) BauGB

Ein groBer Teil des Planbereiches ist als Altlastenverdachtsflache im Sinne des § 9
(5) Nr. 3 BauGB gekennzeichnet.

7 Hinweise
7.1 Der Planung zugrundeliegende Vorschriften

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse
und DIN-Vorschriften) kdnnen wahrend der Dienstzeiten bei der Stadt Minster, im
Kundenzentrum “Planen - Bauen - Umwelt' im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Al-
bersloher Weg 33, eingesehen werden.

7.2 Denkmalschutz

7.2.1 Das Geléande der ehemaligen Oxford-Kaserne ist mit ihren innerhalb der Einfriedung
befindlichen Gebauden und Anlagen, sowie der Einfriedung selbst, in die Denkmal-
liste der Stadt Miinster eingetragen worden. Hierzu zahlen auch die Terrassen,
Stralen, Wege und Platze, unterirdische Anlagen und der Pflanzen- und Baumbe-
stand. Baudenkmaler oder ortsfeste Bodendenkmaler zu beseitigen, zu verandern,
an einen anderen Ort zu verbringen oder die bisherige Nutzung zu andern, bedarf
nach § 9 DSchG der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehdrde. Grundsatzlich ist der
gesamte, in der Grinungszeit der Kaserne stammende Baumbestand Teil der
denkmalpflegerischen Unterschutzstellung. In begriindeten Ausnahmefallen kann,
gof. unter Berilicksichtigung von Neuanpflanzungen, von einem Erhalt abgesehen
werden. Eine Beseitigung ist nur im Benehmen mit der Unteren Denkmalbehdrde
mdglich. Zum Erhalt von Baumen kénnen im Zuge der Baugenehmigung Auflagen
zum Baumschutz vorgesehen werden.

7.2.2 GemalRR § 15 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG) ist die Entde-
ckung eines Bodendenkmals (kulturgeschichtliche Bodenfunde, Mauern, Einzelfun-
de aber auch Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit) unverziiglich
der Stadt Minster / Stadtische Denkmalbehtrde oder dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, LWL - Arché&ologie fur Westfalen, An den Speichern 7, 48157
Miunster anzuzeigen. Die Fundstelle ist nach § 16 DSchG unverandert zu erhalten.

7.3 Kampfmittel

Fur Teilbereiche des Plangebietes kann keine Aussage Uber das Vorhandensein
von mdglichen Kampfmitteln getroffen werden. Fir diese noch nicht gepriiften Fla-
chen ist bei geplanten Baumaflinahmen mit Erdeingriffen eine systematische Absu-
che/Sondierung zu bebauender Grundflachen und ausgehobener Baugruben erfor-
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derlich. Zudem ist zu beachten, dass geplante Ramm-/ Bohrarbeiten im Spezialtief-
bau fur z.B. Baugrubenabsicherungen, Bohrpfahlgrindung, Rohrvortrieb, Erdwar-
mesonden o.4. einer vorhergehenden Sicherheitsiberprifung durch den Kampfmit-
telbeseitigungsdienst unterzogen werden mussen. Bei Abbruch- oder Riuickbauarbei-
ten im Altbestand ist zu beachten, dass es hierbei zu keiner Ausweitung des zuvor
umbauten Raumes kommt.

Fur den gesamten Geltungsbereich gilt grundsatzlich, dass Erd- und Bauarbeiten
aus Sicherheitsgriinden sofort einzustellen sind und die Feuerwehr der Stadt Miins-
ter unverziglich zu verstandigen ist, sofern der Erdaushub eine au3ergewdhnliche
Verfarbung aufweist oder verdachtige Gegenstande oder Kampfmittel entdeckt wer-
den.

7.4 Altlasten

Aufgrund der jahrzehntelangen militarischen Nutzung ist der Boden in Teilbereichen
der ehemaligen Kaserne zum Teil erheblich kontaminiert. Ein Gutachten zur Bewer-
tung der Bodenverunreinigungen in Hinblick auf die zukinftigen Nutzungen ist in
Bearbeitung. Das Gutachten wird Vorschlage zum Umgang mit den betreffenden
Bereichen enthalten. Bis zum Vorliegen des Gutachtens ist im Bebauungsplan das
gesamte Kasernengeldande als Altlastenverdachtsflache zu kennzeichnen. Sollten
sich bei den Bauarbeiten Hinweise auf schéadliche Bodenveranderungen ergeben,
ist unverziiglich die Untere Bodenschutzbehérde oder das Amt fir Griinflachen,
Umwelt und Nachhaltigkeit zu informieren.

7.5 Artenschutz

7.6

7.7

Fur den Bebauungsplan wurde eine Artenschutzrechtliche Prufung (ASP) erstellt. Im
Plangebiet befinden sich geschitzte Vogel- und Fledermausarten. Es sind Bau-
zeitenregelungen bei der Fallung und Rodung von Gehdélzen und bei Abbruchmaf3-
nahmen zu bertcksichtigen sowie vorgezogene AusgleichsmaflRnahmen und eine
okologische Baubegleitung durchzufiihren. Vorhandene Quartiere von Flederméau-
sen sind vorrangig zu erhalten oder, sofern nicht zu erhalten, nach MalRgabe der
ASP innerhalb der Kaserne neu anzulegen. Der vorhandene Altbaumbestand ist im
groRtmaoglichen Umfang zu erhalten.

Stadtentwasserung
7.6.1 Alle entwasserungstechnischen Nachweise zur Haus- und Grundstiicksentwéasse-

rung missen mit dem Bauantrag eingereicht werden.

7.6.2 Tiefgaragen dirfen die Grundwasserstrome nicht erheblich beeintrachtigen. Die Zu-

fahrten zu den Tiefgaragen sollen so angelegt werden, dass ein Wasserlbertritt bei
Starkregenereignissen ausgeschlossen werden kann.

Nutzungszeiten der Sporthalle

Der Sportbetrieb in der Sporthalle muss bis 21.30 Uhr beendet sein bzw. der Park-
platz muss bis 22.00 Uhr gerdumt sein.

Textliche Festsetzungen zum Entwurf / Seite 6 von 6



	Textliche Festsetzungen  zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 579:   Gievenbeck – Oxford-Quartier  (Roxeler Straße / Dieckmannstraße /  Gievenbecker Reihe / Niedenstiege)
	1  Textliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) für die Baugebiete WA1+2 und  MI1-3 (Teilbereich A - Oxford-Quartier)
	1.1  Art der baulichen Nutzung
	1.2  Maß der baulichen Nutzung
	1.3  Nebenanlagen, ruhender Verkehr
	1.4  Versiegelung / Freiflächen / Begrünung
	1.5  Vorkehrungen zum Hochwasserschutz / Regelung des Wassersabflusses
	1.6  Immissionsschutz

	2  Textliche Festsetzungen gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) für die Baugebiete WA1+2 und  MI1-3 (Teilbereich A - Oxford-Quartier)
	2.1  Einfriedungen
	2.2  Werbeanlagen
	2.3  Abgrabungen und Aufschüttungen

	3  Textliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) für die Baugebiete MI4-6 (Teilbereich B – Bernings Kotten)
	3.1  Art der baulichen Nutzung
	3.2  Maß der baulichen Nutzung
	3.3  Nebenanlagen, ruhender Verkehr
	3.4  Versiegelung / Freiflächen / Begrünung
	3.5  Immissionsschutz

	4  Textliche Festsetzungen gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) für die Baugebiete MI4-6 (Teilbereich B – Bernings Kotten)
	4.1  Dach- und Fassadengestaltung
	4.2  Einfriedungen
	4.3  Werbeanlagen

	5 Nachrichtliche Übernahmen gem. § 9 (6) BauGB
	6 Kennzeichnungen gem. § 9 (5) BauGB
	7 Hinweise
	7.1  Der Planung zugrundeliegende Vorschriften
	7.2 Denkmalschutz
	7.3  Kampfmittel
	7.4  Altlasten
	7.5  Artenschutz
	7.6  Stadtentwässerung
	7.7 Nutzungszeiten der Sporthalle



